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A n t r a g  

XlX.GP.-NR 
L{�1-

1 3. Nov. 1995 
JA 

der Abgeordneten Annemarie Reitsamer, Verzetnitsch 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, ait de. das Ausländer
beschäftigungsgeseta, das Allgemeine Sozialversicherungageaetz und 
das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz geändert werden 
(Antimißbrauchgeset�) 

Der Kat10nalrat volle beschließen: 

Bur'Xiesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäft1�8etz, das Allgemeine 
sozial versicheru:ngagesetz und das Arbei tsvertragsrec:hts-Anpassun�Setz 
qeändQrt werden (AntimiBbrauchgQS8tz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

�I 

XlIdanmg das Auslät�� 

Das Ausländerbescbä:ftigungsgesetz (Ausl13G), BGBl. Hr. 218/1975, zuletzt 
geändert durch das amdesgesetz BGBl. Nr. 257/1995, wird wie folgt 9eändert: 

1. § 1 Abs. 21it. e lautet: 

"e} m.slän:ler hinsichtlich ihrer Tätiqkeiten als Besa:tzurlQsmitglieder von 
See- und Binnenschiffen, 8$ sei denn, sie üben eine Täti�it bei einem Unter
nehmen mit Sitz im BtJnciesgebiet aus; 11 

2. § 1 Alls. 2 lit. f entfällt. 

3. Im § 1 AbG. 2 lit. i ",ird der Strichpunkt durdl einen Beistrich ersetzt 
und folgender Halbsatz angefügt: 

"sofern sie über eine AufenthaltsbewilligUngnach dem Aufenthaltsgesetz I 

BGBl. Nr. 466/1992, in aer Fassung BGBl .  Kr. 351/1995, verfUgen;" 

4. § 2 Abs .  2 lit. c lautet: 

"c) in einem Ausbild'ungsverhäl t.n1s, einschließlich der TätiQkeiten nach § 3 
Aha. 5," 

4a. Im § J Abs .  1 und 2 wird jeweils das Wort "erteilt" durch d.t.e Wortfolge 
"oder Entsendebewilli9Ul19 erteilt oder eine Anzeigebestätig\mgausgestellt" 
ersetzt. 

437/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 1 von 14

www.parlament.gv.at



2 

5. § 3 Abs. 5 lautet: 

., ( 5) Ausl.ämer, die 
a) ausschließlich ZUlIl Zwecke der Rrweiterung um Anwendl..mq von Kenntnissen 

zum Erwerb von Fertigkeiten für die Praxis ohne Arbeitspflic:ht und ohne Bnt
geltanspruch (Volontäre )cx1er 

b) als· Ferialpraktikanten 
bis drei l'bnate besc.häftiqt werden, bedOrfen keiner Beschäftigungsbewilli9Ullg. 
VATrichten AusländarHi.lfRarbsiten, einfache angelernte Tätiqk.eitan oder Arbei
ten auf Baustellen, liegt kein Volontariat im Sinne dieses Bulldesqesetzes vor. 
Als Ferialpraktik1lm im Sinne diese Buodesqesebes gilt nur eine Tätigkeit, wel
che SChülern eines gere<J91teD Lehr- und Studienqanges an einer inländischen 
Bildungseinrichtung mit Offentlichkeitsrecht zwingend vorgeschrieben ist und 
wä.hrerx1 der Ferien ausgeUbt wird. Die Beschäftigung eines ausländischen Volon
tärs oder Perialpraktilmnten i8t vom InhaNn- des Betriebes, in dem der AUsl!n
der beschäftigt wird, spätestens zwei Wochen vor Beginn der Beschäftigung der 
zuständigen regionalen Geschäftsstelle des ArbeitsaLarktservioe �igen. Die 
Beschäftigung darf erst nach ZustfillUll\1 dar b:i.nnen zweier Woc:hen durch die 
zust.änäige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmax'ktservice auszustellenden 
Anzeigebestäti9\.lD1 aufgeoommen werden. Die AnzeigebestätiQlmg ist nur auszu
stellen, wenn die Gewähr gegeben ist, daß der wahre wirtschaftliche Gehalt der 
beabsichtigten Beschäftigung dem eines Volontariats oder eines Ferialprakt.ikurn.s 
entspricht. It 

6. § 3 Abs . 6 lautet: 

11 (6) Die Beschä:ftigunqsbewillig'Ung, die Bntsendebewilligung öder die Anzei
gebestätiQUllQ ist vom Arbeitgeber im Betrieb, eine Ausfert� der Beschäfti
gungsbewilligung I der Rntsendebawilliqunq oder der Anzeigebestätlgung, der 
Arbeitserlaubnis oder des BefreiWlQSSCheins vom Ausländer an der jeweiligen 
Arbeitsstelle zur Einsichtnahme bereitzubalten. n 

7. § 3 ffi.rd folgender Abs . B angefiJgt: 
11 (8) Auslandischen Familienangehörigen eines österreich1schen Staatsbürgers 

im Sinne des S1 Abs . 2 lit. list vor der erst.malic;eri Aufnahme einer Besc:häf
tigung von der regionalen Geschäft.sstelle des Ar�i tema:rktserviee, in deren 
Sprengel sich ihr Hauptwohnsitz befWet, eine Bestäti9Jng cwSzust.ellan, daß 
die VoraussetZ\n'l9Em des § 1 Abe .  2 lit. 1 vorlie(,len.n . 

. 

7a. Dem § 9 "ird folgender Abs . 5 'angef{Jgt: 
"( 5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für den Widerruf de:r Ent.sendebewilligtmg· 

(§ 18) sinngemäß." . 
. . 

8. § 13 b Abs. 2 lautet: 

11 ( 2) nie sieh aus der Fest.s&Utmg von Höchstzahlen gemäß den §§ 12 a. 13 u:OO 
13 a ergebeMen Beschränkungen sind bei der Ert.eilunc; von Beschäftiqut');Jsbewil..., 
ligungen für ausläOOische Künstler (§ .. a), bei der ErteillJJ'lg von Entsendebe
tfillig\.n'1gen (§ 18) und bei der Ausstellung von An%eiqebestätic;lUllgen (§ 3 
Aha. 5) nicht anzuwemen." 

9. § 14 a Abs . 2 wird fOlgerxfer satz angefügt: 

"Der örtliche Geltungsbereich der Arbeitserlaubnis erfaßt bei wechselOOen 
Besc:häftigungsorten bei einem Arbeitgebera11e betroffenen BundeslWer." 
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10. § 14 a Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Der örtliche GeltllIlgSbereich kann bei saisonal bedinqten unterschiedlichen 
Beschä.ftigungsorten auf den Bereich mehrerer BundesländGrausgedehnt werden. Ii 

11. Die Oberschrift des § 18 lautet: "Vorausset..z\mgen für die Bescbäftiqung; 
Entsendebewilligung" • 

12. § 18 Abs. 1 lautet: 

"6 18. (1) Ausländer, die von einem ausländischen Arbeitgeber ohrie einen im 
&md.esgebiet vorhanc1ene:n Betriebssitz im Inlanc1 besChäftigt. werden, bedürfen, 
soweit im folgenden nicht anderes bestiJTrnt ist, ei..OOr Beschäftigunq3bewilli

g\mq. Dauern diese Arbeiten niCht länQer als sechs Monate, bedürfen Ausländer 
einer Bntsendebewl.lligung, welche längstens für die Dauer von vier Monaten 
erteilt werden darf.1I 

13. §18 Abs. 3 lautet: 

11 (3) Die Entsendebewillig\mg gilt nicht als Bescbäftiqungsbewllligung im 
Sinne des § 1 Aha. 3 Z 3 des AufenthaltBgesetzes." 

. 

14. § 18 Abs'. 4 lautet: 

91(4) Dau9rt die im Abs. 1 ·genannte Beschäfti� länger als vier Monate,. so 
i� aine BeSCh,äft.i9\.ln9Sbewilligung. erforderlich. Der Antrag auf 2rteil� der 
Beschäftigungsbewilligung ist jedenfalls noch vor Ablauf des vierten Monates 
nach Aufnahme der Arbaitsleistung vom Inhaber des Betriebes, in dem derAuslän
der beschäftiqt wird, bei· der zUständigen regionalen Geschäftsstelle des 
Arbe i tsmarktservl08 einzubringen. 11 

15. In § 18 Abs. 5, 6 und 7.drd j6N8ils dar Ausdruck 
"Beschäftigungsbewilligung" durch den Ausdruck "Bntsendebewilli9Ull9" ersetzt. 

16. § 18 Abs. 8 lautet: 
11 (S > Bei Erteilung einer Bntaendebewilligungoder einer a.achäfti�il

ligung für einen betriebsentsandtenAusländer kann für den Fall, daß es sieh tnn 
Arbeitsleistungen handelt, die von Inländern nicht erbracht werden können, von 
der Prüfung I ob die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes die Besehäftigtm9 
zuläßt, abgesehen werden. 11 

17. § 1.8 Abs. 11 bis 14 entfällt. 

18. Im § 1.9 Abs . 1, Abs. 2 und Abs. 'eester satz, im § 20 Abs. 1 und 6 
sowie im § 2S wird jeweils nach dem Wort u:eeSC:häft1gl.1n9Sbew111igunSr die Wort-
folge "oder Entsendebewilligung" eingefügt. 

. 

19. Dem § 20 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt: 
"Gleiches gUt ftlr die Anzeige.bestätigung nach § 3 Abs. 5 und für die 

Entsendebewilligung nach § 18." 
20. § 27 Abs .  2 lautet: 

Ir (2) Die re<Jionalen Geschäftsstellen und die LandesgesChäftsstellen des 
l\rbeitsmarktservice und die Arbeitsinspelrtorate haben die zustänö,igen Behörden 
zu verständigen, wenn sie im Ramren ihrer Tätigkeit zu dem begründeten Verdacht 

437/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 3 von 14

www.parlament.gv.at



4 

gelangen, daß bei der Bescbäftigunq von Ausländern eine Ubertretunq sozialver
sicherunqsrechtliCher, finanzrechtlicher oder gewerberechtlicherVorSChriften 
vorliegt." 

21. Dem § 27 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

tI (5) Gelangt eine Behörde oder öffentlich-rechtliche Körperschaft im Rahmen 
ihrer Tätit;Jkeit zu dem begründeten verdacht, daß eine Ubertret� nach diesem 
Bundesgesetz vorliegt, so ist sie verpflichtet, die zustän:ligen Gesc:hä..ftsstel
len des Arbeitsmarktservice oder das zuständige Arbeitsinspektorat zu verstän-

digen." 
. '  

22. Ndch § 27 wird folgerxJer § 27 IJ samt tJberschrift eingefügt: 

t1Datenübermittlung 

I 27 a. (1) .Oio Geschättsstellen des Arbeitsmarktservice sind verpflichtet, 
der Arbeitsinspektion alle zur Wahrnehmuni;T der in den §§ 26, 27 und 28a -'uslOO 
übert.rat;'enen Aufgaba".., ootwerdigen persönlichen, auf das Arbeits,.. und Beschäfti
gl..U1<]Svezhältn.i.3 bezogenen Daten von ausländischen Arbeitnehmern trrrl deren 
ArbeitgEbern autanatiOIlbi.mterstützt in einer für die Arbeitsinspektion tech
nisch 9E�igneten Form kostenlos zu übermitteln. 

(2) Die Oberm1ttlung von Daten durch die Arbeitsinspektorate an die 
Geschäftsstellen des Arbaitsmarktservice zur Wab.rn.!lm.mg der diesen in diesem 
BuMcsgEJSst.z übertragenen Aufgaben ist zulässig." 

23. § 28 AM. � Z 1 l.it. a lautet: 

fta) E'lltqeqen dem § 3 einen Ausländer beschäftigt, für den weder eine 
Beachäft.igungsbewilliqung (§ 4) enoilt, ooch eine AnzeigebesUltigunq (§ 3 
Abs. 5) oder eine Arbeitoorlaubnis (§ 14 a) oder cm Befreiunqsscb.eill (§ 15) 
ausgestElllt wurde." 

24. Im §28 Alls. 1 Z 1 lit. b ",irdder KlaImlerausdWck durch die Wortfolge 
"oder B:'itaende.bewilligung" ersetzt. 

25. Im letzten lL!lbsatz des § 28 AbS. 1 Z.1 wird die Zahl "5 ooon durch 
"la 000", di.e Zahlen 1110 000" durch "20 000" uzxj die zahl "20 000" durch 
"40 00010 ersetzt.. 

. . 

26. [1 28 Abs. 1 Z 2 lit. a und blauttm: 

ila)(�ntgegen dem § 3 AOO . ,3 und 4 einen Ausländer beschäftigt,: ohne die 
Beschäftigung der ZUStändigen regionalen GescMftsstelle des Arbeitsrnarktser-
vi ce an;�oi9Bn� 

. .  

b)ontgEYJen dem § lSAbfr. Sund 6 die Arbeitsloist\m<;en eines AU31änders in 
AnsPl:'UCh nimmt, ohne die Becichäftigung oor zuständigen regionalen Geschäits
stelle des Arbeitsmark'tServico re-.-:htzeitig anzuzeiqen." 

27. {i 28 Abs. 1 Z2 lift d unäf 'wird derAusdrucJc "den Arooitsi..rJ.gpektora
ten, den r�ionahm GeschäftsstGllen und den f...a.nQe3qeschäft.sstellen des' 
Arbeits!ll.!U"kt.servica eowie der1 Trägern der KrankenversicheI1ln9" durch d<en Aus
dJ:'uck "'lan im § 26 Abs. 1 genaTJl'lten Behörden l:.Dd Rechtsträgern" 6rS6tZt. 
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28. Im § 28 Alls. 1 Z 2 letzter Halbsatz wird die Wortfolge "mit Geldstrafe 
von 2 000 S bis 30 000 S;" dUrch die Wortfolge "mit Geldstrafe von 2 000 S bis 
30 000 S, im Fall der li t. C bis f von 30 000 S bis 50 000 S;" ersetzt. 

29. Dem § 28 werden folgende Abs. 5, 6 und 7 angefiigt.: 

"( 5) Die BezirksverwaJ.t�sbehörde hat 'bei Ube:rtretungen nach Abs. 1 Z 1 die 
unberechtigte 8eschäfti9Ul\9 eines Ausländers zu schlechteren t.ohn- Und ArbQit.s
� als sie die je\oleils anZUWendenden Normen der kollektiven Rechtsge
staltung vorsehen, bei der strafbemeSSWlg als beSODders erschwerend zu berück
sichtigen. 

(6) Gemäß Abs. 1 Z 1 ist neben dem Beschäftiger auch sein Auftraggeber 
(Generalunternehmer) zu bestrafen, sofern der Auftrag im Rahmen der Tätigkeit 
des Auftraggebers als Unternehmer erfolqt. 

(7) Wird ein Ausländer in Betrieberä'un'lan, an Arbeitsplätzen oder auf auswär
tigen Arbeitsstellen eines unternehmens angetroffen, die im allgemeinen 
Betriebsfrenrlen nicht zugänglich sind, ist das Vorlieqen einer nach diesem Bun
desgesetz tmberechtigten Beschäftigung von der BezirksvennUtungsbehörde ohne 
weiteres anzunehmen, wenn der Beschäftiger nicht glaubhaft macht, daß eine 
u:rlberechtigte BeschäftiguIlL1 nicht vorliegt." 

30. § 28 a samt Uberschrift lautet: 

"Beteiligung am Verwaltunqsstrafverfahren 
und Beatellung von verantwortlichen Beauftragten 

§ 28 a. (1) Das Arbeitsinspektorat hat in verwaltungsatrafverfahren nach 
§ 28 Abs. 1 Z 1, nach § 28 Ab6. 1 Z 2 lit. c bis f dann, wenn die Ubertretung· 
die öbenrachung der Binhaltunq der BestilllllUXlgen dieses amQesgesetzes durch das 
Arbe i tsinspektorat betrifft, ParteistellUng um ist berechtigt, Berufung gegen 
Bescheide sowie Einspruch gegen Strafverfügungen zu erheben. 

(2) Stellt das Arbeitsinspektorateine Obertretung fest, dienac:h 
1. § 2S Abs. 1 Z 1 
2. § 28 Abs. 1 Z 2 lit. c bis f 

zu bestrafen ist, hat das Arbeitsinspe)rtorat Sttafanzeigean die zuständige 
Verwaltungsstrafbehörde zu erstatten, im Fall der Z 2 nur dann, wnn die Uber
tretung die Vberwacl'lllnl;;l der Sinhal tl.ln<J der BestiAnungen dieses an::1esqesetzes 
durch das Arbeitsinspek'torat betrifft. Hit der M.zeiCjle ist ein bestinwntes 
Strafausmaß zu beantragen. 

(3) Die Bestelllmg von verantwortlichen Beauftragten.gemäß § 9 Abs. 2 und 3 
des Verwaltungsstrafgesetzes1991 - VStG, BGB!. Nr. 52, in der jeweils gelten
den Fassung, fUr die Einbaltung <Ue.ses BwldeagesetzB25 wird erstrechtswir�, 
nachdem beim zuständigen Arbeitsinspektorat eine schriftliche Hitt.ej lung .über 
die Bestellung samt einem Nachweis der Zustimmung des Bestellten einQelanqt 
ist. Dies gilt nicht für die Bestellung von verantwörtlichen Beauftragten auf 
Verlangen der Behörde gemäß § 9 Ans .  2 VStG. 

(4) Der Arbeitgeber hat den Widerruf der Bestellung und das Ausscheiden von 
verantwortlichen Beauftragten nach Abs .  3 dem zuständigen Arbeitsinspektorat 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen." 
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31. § 28 blautet: 

"6 28 b. (1) Der Bundesminister für Arbeit unc.1Soziales hat Uhternehmern als 
Bietern, Bewerbern oder SU):Junternehmern bei der vergabe öffentlicher Aufträge 
auf deren Antrag eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß sie nicht �n 
einer �sentlichenVerletzung dieses amdesgeseUes bestraft lrurden. 

(2) Eine w68A!nUiche VerleUtmg dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn in 
einer Bet.riebRAt.ätte oder auf einer auswärtigen Arbeitsstelle eines Unterneh
mens des Antragstellers Ausländer entgeqen den Bestimn.mqen dieses Burx1esgeset
zes beschäftigt wurd.en und entweder der Antragsteller in seiner EigeN5Chaft als 
Inllo:!ber des unternehmens, im Fall des § 9 Abs. 1 VStG ein zur Vertretung eines 
Unternehmens des Antragstellers nach außen berufenes Organ oder ein C}ellläß 
§ 28 a Abs. 3 für ein Unternehmen des Antragstellers von diesem bestellter 
verant�rtlicher Beauftragter nach dem 31. Oktober 1993 gemäß§ 28 .Aha. 1 Z 1 
rechtskräftig bestraft wurde. 

(3) Für Zwecke der AusstellUll9 von Bescheinigungen nach Abs. 1 hat der 
9.lOOesrninister fUr Arbeit und Soziales eine zentrale RvidEmz der wEqen wesent
licher Verletzungen dieses Bundesgesetzes (Abs. 2) rechtskräftig verhängten 
Verwaltungsstrafen zu führen. 

( ") Die Ausstellung einer Bescheinigung nach Abs. 1 darf wegen der ersten 
nach dem 31. Oktober 1993 erfolqten rechtskräftigen Bestrafung nicht verweigert 
\oIerden. 1m Fall der zweiten rechtskräftigen Bestra.tung sind Straibescheidenach 
Ablauf eines Jahres, im Pall jeder 'Weiteren Bestrafung nach Ablauf .von zwei 
Jahren nach Eintritt der Rechtskraft nicht mehr zu berücksichtigen. 

(5) Die Verwaltungsstra.fbehörcien und die unabhängigen VerwaltUJ'l9SSenate sind 
verpflichtet. nach Eintritt der Rechtskraft dem amdesmi.ni.ster für Arbeit und 
Soziales unverzüglich eine Ablichtung VOll Strafbescheiden, die sich auf ille
gale AusläOOerbeschäftigung in unternehmen (Abs. 2) .beziehen, zu über1nitteln." 

.12. § 30 a lautet: 

n§ 30 •• Das Arbeitsinspektorat kann die Entziehung der Gewerbeberechtigung 
weg6n wiederholter ·unerlaubter Beschäftigung· Varl . Ausl.ä:ndern· ·beantragen. Das 
Arbe1tsinspektorat hat im Verfahren PaIteistel1l..tnQ und ist berechtigt,. Berufung 
gegen Besc::heide z;u erheben. 'Der BuOOesministet: für Arbeit UM Soziales ist 
berechtigt ,geqen Bescheide,. die in letzter Instanz erg�sind ,Beschwerde 
an den Verwaltunqsqerichtshof zu erhaben

. 
Ii 

33. Dem § 34 werden folgende Abs. 1.5 und 16 angefügt: . . 

"(15) § 1 ACe .  2 lit. e und l, § 14 a Iabs .  2 und 3, § 27 Aha. 2 und 5, 
§ 27 a, § 28 Aha. 1 Z 1 letzter Halbsatz, § 28 Abs. lZ 2 Ht. d und f, § 28 
.Abs·. 1 Z 2 letzter Ralbsatz, § 28 Abs .  5 bis '7, § 28 a urKi § 28bsowie § 30 a 
in der Fassung des BundeSQeBetzes BGB!. Nt'. XXXXX treten mit 1. Jänner 1996 in 
Kraft. 

(16) § 1 Alls. 2 lit. f, § 2 Abs. 1 lit. C, § 3 Abs. 1, 2, 5,6 UIrl 8, § 9 
Abs. 5, § 13 bAbs. 2, § 18 Abs .  1 und Abs .  3 bis 8 sowie 11 bis 14, § 19 
Abs .  1, 2 und 5, § 20 Abs. 1 und 6, § 25, § 28 Abs. lz 1 lit. a und b sowie 
§ 28 Abs. 1 Z 2 litt a und b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXXXX 
treten mit 1. JUni 1996 in Kraft." 

. 
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Art1kal· ll 

Xradanng des A!lgallleiDel!. SOZialwrsi� satzes 

Das Allgemeine SozialversicherungSgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt 
�rt durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 475/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 111 ..,iJ;d der Ausdruck "mit Ge14 bis 6.000 s" durch den Au.sdnJck limit 
Geldstrafe von 10 000 S bis 30 000 S, 111 Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 
30 000 S bis 50 000 S" ersetzt. 

2. Nach § 559 wird folgender § 560 angefügt: 

"§ 560. § 111 in der FasStDlg des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXXXX tritt mit 
1. Jänner 1996 in Kraft." 

ArtiJuIl III 

� des Ar:ba1tsverUCiij81ecb�-� 

Das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, 
zuletzt geändert durch das Bundesgeseb BGBl. Nr. 450/1994, wild wie folgt 
geändert: 

1. § 7 Abs. 2 .l.aUt:et: 

"(2) Alls. 1 gilt, unbeschadet des auf das Arbaitaverh!ltnis an%I..t\ofendenden 
Rechts. zwingend auch für einen Arbeitnemer. der von einem. Arheit�r ohne 
Sitz in österreich für Arbeiten im Rabnen einer ArbeitskräfteüberlassUl'l:9 oder 
zur Erbd..ngung einer fortgesetzten Arbeitsleistt.in:l nach österreich entsardt 
wird. Der Arbeitgeber und dessen Auftraggeber als Unternehmer haften als 
Gesamtschuldner für die Ansprüche des Arbei tMhmers gemäß der VOrstebw1den· 
BestiIrm..lng in Verbind1.lrl9 mit Abs. 1." 

2. Dem § ., werden folgende AbslJtze 4 und .5 8IJgefügt: 

0'(4) Arbeit.gebe4 ohne sitz in Osterreich, die Arbeitnehmer in den in Abs. :2 
angeführten Fällen nacbösterreich entsemen, und deren inländische Auftrag
geber haben ctie für die Errtgeltermittl� (Abs. 1) not.we'OOigfM\ Unt.er lagen (z .. B. 
Aufzeichnungen im Sinne der Richtlinie des Rates über die Pflicht des Arbeit
gebers zur Unterrir..htung des Arbdtnehmers üb&rdie für seinen Atbaitsvertrag 
oder sein Arbeitsverhältnis geltenden BedinQungen - 91/533/� sowie Unterlagen 
über die Anmeldung des Arbeitnehmers zur SozialversicheI'\lIlQ im Entsendestaat) 
am Arbeits ( EinsaU)ort 1m Inland bereitzuhalten, sofern für den entsandten 
Arbei�,hJner in OGterreiCh keine Sozialversicherungspflicht besteht. 

(5) Das Ar.beitsinspaktorat ist berechtigt, die Arbeitsstelle zu betreten,· 
das Bereithalten der Un.t.erlagQn nach 1\bs .  4 und die ßinhaltung der Bet5tinmJngen 
des Aha .  2 zu überwachen sowie Abschriften von den Unterlagen nach Abs. 4 aru;u
fertigen. Wird ein Verstoß gegen diese Vorschriften festgestellt. kann das 
Arbeitsinspektorat eine Anzeige an die Bezirksverwalt.unQshehörde erstatten. Im 
übrigen haben die Tr�ger der Sozialversicherung die Einhaltung der sozialver
sicherungsrechtlichenBest1nmJngeD und die Bundesämter für Soziales und Behin
dertenwesen die Rinhaltung der Bestimmungen des Arbeitskräfteüberlassungsge
�etzee, BOB1- �r. 196/1988, in der geltenden Fassung, hinsichtlich dQr nach 
österreich entsandten Arbeitnehmer zu überwachen." 
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3. Nach § 7 wird folgerKisI' § 7a eingefügt: 

n§ 7a. ·Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustärldigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, hsgeht eine Verwaltungsübertre
tung und ist von der Be�irksverwaltunqsbehörde im Falle der Z 1 mit einer Geld
strafe von 5 000 S bis 20 000 S, im Wiedet:bol\.1ll9sfall von 10 000 S bis 40 000 S 
und in den Fällen der Z 2 Illi.t einer Geldstrafe von 30 000 S bis 120 000 S, im 
WiederholunC'Jsfall von 60 000 S bis 240· 0008 zu bestrafen , 

1. wer al� Ar.beitgeber ohne Sitz in österreiciloder als inläild1scher Auf
traggeber (UnternehrRer) entgegen§ 7 Ahs .  4 die erforderlichen Unterlaqen 
nicht berei thäl t; 

. . 

2. wer als Unternehmer die Arbeitsleistooq eines Arbeitnehmers in AnspruCh 
n:iJ1'mt, dem das gemäß § 7 gebOht"ende Entgelt vorenthalten wird." 

4. § 14 Abs. 1 Z 1 wird folgende Z 2 angefügt: 
. .. . . 

"2. § 7 Abi .  2, 4 urd 5 uoo § 7& dieses B.lr!4esgesetz9s, in der Passung des 
Bundesgesetzes 00Bl. Nr. XXXXX, treten mit 1.1.1996 in Kraft." 

In formeller Hinsicht wird vorgeschlagen, den gegenständlichell 
Antrag unter Verzicht auf eine er ste Lesung de. Ausschuß für 
Arbeit und Soziales ;zuzuweisen. 

.A 
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B e gründu n g  

��nd5ätzliche Ob�rle9Ungen: 

Illegale Beschäftigung - gleichgültig in welcher Form- schädigt die Inter
essen des österreichischen Arbeitsmarktes und gefährdet die Arbeitsplätze der 
laqal beschäitigten Arbeitnehmer. "SchJ.rarzarbeitgeber" erzielen aber auch 
bedeutende wirtschaftliChe Vorteile durch Nichtbeachtung steuer-, sozialversi
cherungs-, arbeits- und entgeltrechtlicher Regeltmqen. Damit werden nicht nur 
die Arbe i tnehmer geSChädigt, sondern auch die gesamte VolksWirtschaft, wodurch 
die notwendige Budgetsanierung wesentlich erschwert, ja sogar gefährdet wird. 

Der vorliegerde Entwurf dient. der Intensivierung des Kanpfes qeqen die ille
gale Beschäftigung durch die sinnvolle und effiziente verschärfung der sanktio
nen. Oie diesbezüglichen Maßnahmen werden iJ\ Auslärlderbe6Chä1ti�ge5etz 
(Artikel I) tm im All�inen Sozialversicherungsqesetzes (Artikel XI) 
ge�t.zt. 

ein weitere Beeinträchtigung des Arbeitsmarktes ergibt sich aus dem Unstand, 
daß in österreich zunehmend Dienstleißtungen von ausländischen Vnternahmen aus 
Mitgliedstaaten der EU erbracht werden, die dabei entweder Arbeitnetmer ständig 
in Osterreich beschä1tigen Oder zeitlich befristet nach österreich entsenden . 
Da ausländische Unternehmen mangels Mitgliedschaft .bei der wirtschattskam1ller 
{jsterreich nicht den �terreichiBchen KOllektivverträgen unterworfen sind und 
bei grenzüberschreitenden Bntsendungafäll'en nach österreich in der Regel 4US
l..ändisches Arbeit.svertraQsrecht �nden ist, besteht die Gefahr des Unter
laufens von österreichischen ArbeitsbedinQungen. 

Im Rahmen des Arbeitsvertraqsrechts-Anpassungsgeset.zes (AVRAG) 'toIUrde bereits 
eine Best.inm.Jng geschaffen, nach der Arbeitnehmer in solchen Fällen Anspruch 
auf das vergleichbaren Arbeitnehmern in österreich qezahlte gesetzliche oder 
kollektiwertraqliche Entgelt baben� In der Praxis ergaben sich jedoch PrObleme 
bei der konkreten �chsetzung der nach § 7 AVRAG gegebenen Ansprüche . 

Un\ die Bffizienz Cles § , inder Praxis, vOl:alla in Hinblick auf die durch 
die gren.z\lberschreitende Rntsendung von Aibeitskräftendrohende Gefahr von 
gespaltenen Arbeit.sR\ärkten,z:u erhöhen \Inä. dilli darau.s resultierenden sozialen 
� zu vemeitlan, ist eiMM.derung des Arbeitsvertragsrechts-Anpas
sungsgesetzes (Artikel III }uwm.gänqlich. 

Zu den eJpzelnen Be8timm�gen: 

zu Art. I Z 1: 

Durch die Einschränkung der derzeit bestehenden generellen Ausnahme für 
ausländische Besatzungsmitglieder von See- und Binnenschiffen auf ausl.ändische . 
Unternehmen sollen alle Unternehmen, welChe ihren Sitz im Bundesgeblet haben, 
wieder .in den Gelt1.Ul9Sbereich des AusleG zurückgefÜhrt werden, UTI die Verdrän
gung österreichiecher Arbe i tnehmer vom At'bei tsrMrkt hint.anzuhal ten. 

. I 
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Durch den Entfall der AUSnahmebesti.tm\ung sollen P'erialpraktikanten in den 
Geltungsbereich des Ausl.BG mit.&inbezogen werden, um Mißbräuche hintanzuhalten • . 

Zu Art .  I Z 3: 

Die Ausnahme vom Geltunqsbereich des AuslB:i soll sich künftighin nur auf 
legal aufhältige auslandische Familienmitglieder von österreichi.schen Staats
bürgern beziehen. 

zu Art .  I Z 4: 

Mit dieser KndeI"U1'l9 wird klaroestell t, daß auch die Beschäfti� von Volon-
tären und Perialpraktikanten vom AllslBG erfaßt wird. 

.. 

zu Art. I Z 48,: 

DUrch diese Reqelunq wird klarQestellt, daß die Beschäfti� von Ausländiem 
nur aufqrund der im Ausländerbeschättigungsges.eu festgelegten Berechtigungs
formen ZUlässig ist. 

zu Art. I Z 5, 6 UDd 8: 

Immer wieder wird die geltende Bewilligungsfreiheit für VOlontäre und Feri
alprcUrt.ikanten mißbräuch1ich in Anspruch ge1'lOIlunen, obwohl nachdem wahren wirt
schaftlichen Gehalt die jeweilige Beschä.ft19\.1flq· ein Arbeitsverhältnis oder eine 
Arbeitskräfteüberlassung darstellt. Durch Neufassung der be�den Best.iln
nJ.mgen soll dieSen Mißbräuchen vorqebeugt \Bld überdies die Beweissic.herung 
erleichtert werden. Die Beschäftigunqsformen als Volontär oder. Ferialpraktikant 
sollen nicht der vollen Bewillig\.D1gSpflicht, !lom.ern ihres teac;>ore1ren Charak.
ters wegen einarqualifizierten Al'lzeigepflicht unterworfen werden. Sie sollen 
weir.ernUl n�chT. aut Höchstzahlen angerechnet werden und sollen auch weiterhin 
nicht der Bewilligungspflicht nach dem AUfenthaltsgesetz unterliegen. 

ZU Art. I Z 7: 

Ausländische Familienmitglieder österreichischer StaatsbQrqer sind zwar. ex 
l� vom Gelt�be:J::eich..des AUslBG ausg�, d:o<:h. ist ihr� Arbeitssuche 
insofern mit praktischen SChwierigkeiten verbunden, als ihnen der Nachweis oer 
Zulässigkeit ihrer Beschäftigung qegertiber dem präs\.m\ptiven Arbeitgeber nicht 
gelingt. Die vorgeschlagene Neuregelung soll diesem umstand abhelfen und damit 
auch einen Wichtigen Beitrag ZU einem geregelten Arbeitsmarkt leisten. 

2"Al Art. I Z 7a, 18 und 19: 

Diese Änderungen dienen der Anqleic:hunq an die nauen Formen der BerechtigUng 
"AnZeigebestätigung" und "Entse�illigunq". 

zu Art. I Z 9 und 10: 

Diese Regelungen dienen der Rlarstellung in bezug auf den Geltungsbereich 
derArbeitserlaubnis bei wechseWen Beschäftigung,sorten bei einem Arbe i tge.ber 
tmd ermächtigen die Geschäftsstellen des ArbeitsmarJctservice I bei saisonal 
bedingt. unterschiedlichen Besch.ä.ftigungsorten di.e Arbeitserlaubnis.auf mehrere 
Bundesländer auszudehnen. . . . ' . . . ..

. 
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zu Art. I Z U bis 17: 

Eine der mi.ßl:>rauc:hst.rächtigstenUmgehungsformen ist das Ausnutzen der Mög
lichkeit, AuslänOer drei Monate bewilliqungsfrei zur Montage und zu Reparaturen 
zu beschäftigen. Diese Lücke soll durch den Entfall des sogenannten 
"Montageprivilegs" und durch die Einführung einer spezifischen RntsendeOOwilli
gunq geschlossen werden. Es soll die kurzfristige Betriebsentsei'ldllng nach wie 
vor unter erleichterten Bed�en ni)gl1ch sein, i.ns.beoondere ohne eine AUf
enthaltsbewilli� beantragen zu iOOsGen und ohne Anrechnung auf Höchstzahlen, 
jedoch kontrollierter als biSher. 

zu Art. I Z 20 und 21: 

Die hier vorgesehenen erweiterten RieChtshilfe-und M1tt.eil\.ll'lgspflichten sol
len einerseits den Kampf �en die illegale JWs�heSChäftigung intensivie

reI.l, aber auch die effizientere Bekämpfung der Verletzung. sozialversicherungs"
rechtlicher, fil'l.anzrechtlicher und 9ewerberGChtlicl:war VorSC!hrl.ften aicherstel-
l�. 

. .  

zu Art. I Z 22: 

Im ZUge der Ausgliederung des ArbeitsmarktService aus der. öffentliChen Ver
waltung wurden der Arbeitsinspektion Kontrollbefugn.isse nach dem Aua1.EJJ über
tragen. Wesentliche Voraussetzung für die Effizienz dieser Kontrollen ist die 
ZUrverfügungstellung der daZu benötigten Daten des Arbeitsmarlrt.service. Die 
neue Reqelunq dient der datenschut zreCht lichen Absicherung der notwendigen 
Dat.enUbermit.tl\ln9. 

ZU Art. I Z 23 bis 26, 28 UIDd 29: 

Wirksame sanktionen im Kampf· gegen dieilleqale AUsländerbaschäftiQ'lm,9 
bedürfen der entsCheidenden Anhebung der Hindeststrafsätze für die unberech
tigte Beschäftigung von Ausländern 1m Rahmen von Ur.ite'rnehmen. da sich gezeigt 
� ••• ; .. I .:laU w.e aerze1tl.gen Kindeststrafsätze nicht ausreichende general- und spe
zialpräventive WirJrungen entfalten, um die "billigeU illegale Ausläilderbeschäf
tigung entscheidem ei.nzuOärrlmen, weShalb eine entscheidende Anhebunq der Kin
deststraf�tze vorqenonnen und überdies zwischen der unerlaubten BeSChäftigung 
von legal �r illegal. in österl:eiCh au:fhältigen Ausländern differenziert wird. 

Die Erhöl'n..ul9 der Straf sätze für d� B0�rungod&r Vereitelung der UbenJa
chung durch die ZUStändigen Behörden und Rachtsträgerdient de!lSelben Ziel. 
Auch mußten die Strafl.>esti..t1m.mgen den neuen Bereehti�formen angeglichen 
�rden. Eine Differenzierung bei der Strafhöhe soll auch danüt verbundensem, 
daß gesetzwidrige Lohn- und Arbeitsbedingungen bei derStrafbemessung als 
besol'K'1ers erschwerend. ZU berücksichtigen sind. 

. 

Dia verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit desGeneralUnternehmers 
neben der des Besc:h.äftigers ist l.IllGrläßlich,um gerade im Zuscmmenhang mit der 
illegalen Ausländerbasch.äfti<Jl.ln9 auf SCNstellen. auf denen dia. Zuordnlmg der 
Arbei tnehmer zu bestilmlten Arbe i tgebern in der Praxis' auf �indliche 
Schwierigkeiten stößt, eine wirkaame strafrechtliche Verfolgungaieb.erstellen 
.:ru kÖi'1n6n. . 

Let.ztlich wird analoq zu § 5 Abs. 1 VStG für· bestinlnte 'Frue der BetretUIlg 
von Ausländern in Unternehmen die widerlegliche Verrutunq au!gestellt, daß 
lD'let"laubte Beschäftiounq von Ausländern vorliegt. Der Beschäft.iger kann sich 
aber durch Erbringen cle5 sogenarmten o''Bntlastungsbeweil!es'' V"'.:m seiner verwal
tungsstrafrechtlichen Verantk'Ortlichkeit befreien. Diese Best.iJmuJ:nq ist zur · 
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Regelung des Gegenstandes, die illegale Beschäftigung von Ausländern im W89t! 
des Verwaltunqsstrafverfahrens hintanzuhalten, \.Il"lbedinqt erforderlich, um die 
MitwirkUng des Beschäftigers im Beweisverfahren vor der Stra.fbehörde siche:r
stellen ZU können. 

zu Art.. I Z Zh 

Z 27 enthält lediglich eine sprachlicM hlaptierung. 

zu Art. I Z 30: 

Diese Regelungensim im wesentlichen den bewährten RegelUJ.'lge1l des 
A.rbei tsinspektiO!'ll5(Jesetzes 1993 nachqebildet , enthal ten auch die rechtssysterna
tisch erforderliche Abgrenzung der Parteistell1.J1'l9 des Arbeitsinspektorates von 
den übrigen' betroffenen Rechtsträgern und fUr die Praxis unerläßliChe Re�lW1-
qen in beZUg auf die Bestellung verantwortlic:her Be�tragter fUr die Einhal
t\.1:llg der Bestimmungen �s ,AuslBG, da ansonsten die �et.rebte WirlmC!Unlreit 
effizienter Sanktionen im Wege des Verwalt\Jl'l9Sstrafverfahrens nicht gesteigert 
wrdenkönnte. 

" ,  

zu. Art. I Z 31: 

Mit der Neufassung des § 28 b soll zur VermeidJ..mc;l eines tmnötiqen admini
strativen 'Hehraufwar'!dt9s zunächst klargestellt werden, daß nur Strafbescheide, 
die übertret.ungen des AuslBG in bezug auf ein UnternehJnen desAntr�stellers 
:rum GegenS� haben, in die zentrale Verwal.tungslirt.rafevi�nz aufgenamnen wer;" 
den, weil sich nur l1nternahmer an öffentHcl1en Ausschreibungen beteiligen. 
n�T hl,natlS 'Wird eine analQge Klarstellung dahingehend vorgenonnen, \IlaS 
unter wesentlicher VerletZUl'lg des AuslBG im S.inn 'des § 28 b zu ve.rl'stehen ist. 

Imgeltencltm ReCht. ist voI'998E1hen, Arbeitgeber ,die Ausländer zwar il1eqal 
beschäftigell, aber or� zur SOzialversicherung anqemddet l1aben, nicht 
...... .:iUEm'tJ.lctlen AuitraQenau5ZUSch1ießen. Diese RegrellDJhat sich nicht . " 

bewährt, weil einerseits die A1J.:ijstellung der BescheinigungenciUrch elll aufwen
diges Ermittlungsverfahren auch bei bloBenSdlutZbQhauptun.gendes illegal 
Beschäft1geooen in Richt1JIl9 auf die orc.'tnungsguJil'3e Aml81dUng bei der 'Sozialver
sic:heI'\ln9 um Mc>nat� verzögert wird, andererseits die Arbeitgeber bei illegaler 
Beschäftigung keine Anmeldungen an die SozialversicheI"l..ln9 IDfihrV'OI'l'll8l'nen, weil 

,ihnen di(it Ql"q0 Z�beit &ar'rräger <161' Sozial�r81c.het\ln9 mit denKorr-
trollorganen der, Arbeitsi.nspektion ,bekannt ist. Ganz abQesehen davOn stellt die 
Nichtanmeldunq zur Sozialversicherunq keine iSwesentlichs Verletzung des. AuslaG" 
dar ,  weshalb die damit verbund.enen RGdrtswirkungen imASVt:?ZU regeln wären. 

zu Art .  1 Z 32: 

, Für die Inten3ivierung des Kampfes' � illegale AUSlän:3.erbeschäftiqunq 1st 
die Ausstatt\ln9,,'der Kontrollbehörde mit geeigneten DurchsetZungsinstl"l..iMntarien 
in allen Verfahren, die Sanktionen beinhaltAm können, unerläßlich, w�halb dem 
ArbeitsinspeJrtorat auch im Verfahren betreffend den Entzug der Gewerbe.berechti
QUnQ Parteisteiltmg e.i.ngeräumt werden soll. 
zu. Art. I Z 33: 

Die hier vorgesehene Regelung des Inkrafttretens der einzelnen Bestimmungen 
des Entwurfs entspricht den legistischenRichtlinien.Für jene BestiaJn1.1ngen, 
die einer organisatoriSChen Vorbereitung imierhalb des Arbeit.c;mar�rv1ce 
bedürfen" so' insbe.eoOOere' im Zus� mit' deT Bin:führung 'der neuen BerEIch ... 
tl9\ID9sfOrtnen. ist eine t.eqisvakanz bis 1.Jtmi 1996 vorgesehen. , ". ' 
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� des Al19!D9i..Den Soai.aJ.versidlenJlD9E'98saaes 

ZU Art .  I1 Z 1: 

Auch die IIPlucht aus der Sozialversicherung" stellt ein i.Jmnerqr�rwerden
des Problem im I<ant;lf gegen. di� illegale BeschäftiQUn9 dar .  Die AnhsWng der 
Strat'sätze in § 111 ASVG soll die Einh.altt.mg der unter verwalt1,m9Sstra!sanktion 
stehenden Arbeitqeberpflichten effizienter als bisher absichern. 

�. CI&rs Arbait..svert.r�Aq;lutp'f'9!986etzes 
ZU Art .  111 Z 1: 

Zur Erhöhung der Effizienz der Regel1..lJl9 des § 7 soll die IUmral&tsfrist im 
Abs .  2 wegfallen. 

Die Geltt..lnq österreichischer Entgeltrege11Jl'109n ffirentsandte auslänclische 
Arbeit.nehraer wird für so wichtig erachtet, daß sie internatiOi'lal als lex fori 
auch äann zur AnWend1..IngkouDen soll, wenn auf den Sachverhalt im übrigen aus
län:1iSCbes Recht anZuwenden wäre. Durch die Einf� de5 Wortes "zwingendH, 
das der in den internationalen Obexei.nKonmen gebräuchlichen 'terminologie ent
spricht, wird dies nochmals verdeutlicht. So sieht das RöaIer Oberei..nkorrmenill:Jer 
das auf vertragliche SchuldverMltnisse anzuwendende Recht, dem österreich als 
nunmehriger EU-Staat .bei treten wird I in seinem Artikel 7 vor, daß es zwingende 
Normen eines Staates geben kann, die auch gegentiber solchen Rechtsverhält.ni.ssen 
Gelt\ll'lq beanspruchen, die an sich einer ausl.än'.tischen RechtsordnLlnQ untQrli� 
gene 

Neben dem ausländischen Arbeitgeber könnte auch der Auftraggeber des auslän
dischen Arbeitgebers aus der Unterentlob.m.Jrlo des Jl.rbeit:nelDers Nut..z6n ziehen. 
Hinsichtlich des Begriffes "AuitraQgeber" wird auf die Le9aldefinition des § 9 
Z 2 BVerG venliesen, nach der Auftraggeber "jede natürliche oder juristische 
t'e!'son 1St., cu.e veri:.raglich an einen Auftragnehmer eiDan Auftrag zur Erbr1n9un9 
von Leistungen gegen Entgelt erteilt ooer zu erteilen beabsichtiqtll. 

um derarti� Praktiken von vornherein zu Wlterbinden, soll kUnftig auch der 
Auftraggeber als Nutznießer der unterentlohnunq neben dem Arbeitoeber für die 
aus § 7 resultierenden Ansprüche halten. 

Zu Art. 111 Z 2: 

Die in dieser BestinlrJ.mq begrürldete Verpflichtung des ausl1miischen Arbeit
gebers zur Bereithaltunq von Unterlagfln soll die VOllziehbarkeit der 99 7 
Abs. 2 und 7a erleichtern. Dadurch sollen zeit- \..U'd kostenaufwendige Ermitt
ltmgen der Gerichte oder Verwaltl.tn<}8behörden verhindert werden .  

Das Arbeitsinspektorat wird zur Kontrolle der Einhalt1..1nq des § 7 berechtiqt. 
Diese beinhaltet das Betreten der Arbeitsstelle, das Oberwacben der Verpflich
ttmg, die Unterlagen nach Al::l6. 4 bereitzuhalten, Ul1d Abschriften von diesen 
Uhterlagan anzufertigen (V91. § a Abts. 2 ArbIG). ·GemäB § 5 Arbeiterkanrnergesetz 
sind die Arbeitel:Wwnern berufen, die Arbeitsbed.ingur'lgen und die arbeitsrecht
lichen Vorschrift.en zu überwachen und mit den Arbe1tsinspektoratenauch in die
sen Fragen 2ruSaUlDet'l..Z'Uarbeiten. 

zu Art. 111 Z 3: 

Als Maßnahme zur effizienteren RechtsdurchsetZlm9 und vor allem im Intere..o;.c;e 
des österreic.hischen hrooi tsmarlttes und der Abwehr von Sozialduarping wird im 
§ 7a des Gesetzesantrages e.ine Verwaltungsst:ra.fbest.ilM'Url9 geschaffen. 
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Sanktioniert wird einerseits die VerletZUD;l der in § 7 Abs • •  normierten 
verpfliChtung des Arbeitgebers und dessen Auftra�s zur Ber�it.haltung von 
UnteJ:lagen , tmdererseits wird unter strafsanlttion gestellt , wer als Unternehmer 
eine Arbeitsleistung entgegennimmt I die nicht entsprechend entlOhnt ist . 

Die Tat (qezogen a11f den e.Wiländischen Arbeitgeber ) qilt als im In.llmd 
be9an96n, da der Normverstoß gegen eine Besti..nlamg der ÖlSterreichischen Rechts
ord:rrung und 1JI ZusarrlDenhaD:;l mit einer Beschäftigunc;J iJI Inland erfolgt . Der 
Inl.anjgbezug der Tat wird daher als für eine Strafverfolgung im Inland ausrei
<:hend �hen . 

Neben dem ausländischen Arbeitgeber wird auch derjenige in die Pflicht 
geIlOO11'l8n, der als Unternehmer die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers in Anspruch 
niItlnt . Damit soll ein Unterlaufen der stratnorm durch umgebunqskonstruktionen 
verhindert werden. Als Täter ka'IInt jeder in Betracht , der a.l..s Unternehmer die 
ArbeitsleistU1i9 des Arbeitnehmers bloß in Anspruch niJrmt ,  ohne daß jedoch ein 
A.rbeitsv�t"hältni6 zwischen diesem ur.d dem Arbeit.nehTRer besteht , weil ein 
Ar�itsverMlt.nis ausschließlich Z\D ausl�chen Arbeitgeber vorliegt. . 
Darunter fällt aucll der i.nländi.sc:he Be.s.chäft.iger , der sich ausländi.&eher 
Arbeitskräfte im Wege der ArbeitskräfteOberlassung von ai..nem ausländischen 
Arbeitgeber bedient . 

Der Tatbestand wird hereitß dann verwirklicht , wem auch nur einem Arbeit
nelEer das ihm zustehemW Ent.9Glt. vorent.halt.en wird . 

Der Strafrahmen i.iberste1qt im Interesse des Sctrutzes des inländischen 
Arbeit.smar)ttes den strafrahlllen c:3es Arbeitskräfteüberlassunqsqe�tzes ( §  22 
AOO ) .  Der Vollzuq der Strafoorm erfolgt durch die Bezirksverwaltungsbehörden 
(<k.ln una.bhängi� lIerwal t.\JIl98senaten in 2 .  Instanz) . 
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